
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Anlage 7. Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

urn:nbn:de:bsz:31-320363

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-320363


Anlage 7

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenräts

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes . 5

( Az. 10%0)

Die Errichtung der EVangelischen Kirchengemeinden Gütenbach und Vöhrenbach betr .

Die Landessynode haf mif staaflicher Geneh -
migung als kirchliches Gesetz beschlossen , was
folgt :

Artikel 1

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden
Sütenbach und Neukirch wohnen , werden mit
Wirkung vom 1. April 1953 zu einer Kirchenge -
meinde Gütenbach zusammengeschlossen , deren
Kirchspiel die genannten Gemarkungen umfaßt .

Artikel 2

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemein -
den Vöhrenbach, Hammereisenbach - Bregenbach ,
Langenbach , Linach und Rohrbach wohnen , wer —

den mit Wirkung vom 1. April 1953 zu einer

Kirchengemeinde Vöhrenbach zusammenge -
schlossen , deren Kirchspiel die genannfen Ge -

markungen umfaßt .

Arfikel 3

I. Die Evangelischen Kirchengemeinden Gü -
tenbach und Vöhrenbach werden durch eine be -

sondere Satzung gemäß 8 38 der Kirchenverfas -

sung mit der Evangelischen Kirchengemeinde
Furtwangen zu einer Gesamfkirchengemeinde
vereinigt werden , in welcher die Kirchengemein -
den Gütenbach und Vöhrenbach Filialkirchen -
gemeinden der Kirchengemeinde Furtwangen
sind .

2. In der Safzung ist Vorsorge dafür zu freffen ,
daß ) bei einer Besefzung der Pfarrstelle Furtwan⸗

gen der Kirchengemeinderat Furtwangen von
den Kirchengemeinderäfen Güfenbach und Vöh -
renbach nichf überstimmf wird .

Artikel 4

Die Evangelischen Kirchengemeinden Güten -
bach und Vöhrenbach werden dem Kirchenbe -
zirk Hornberg zugeteilt .

Dieses Gesefz wird hiermit verkündef .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Be gründung :

In Gütenbach fand um die Mifte des vorigen
Jahrhunderts eine Uebertriftsbewegung zum

evangelischen Glauben sfaft . Daraus erwuchs
eine lebendige Glaubensgemeinschaff . Zahlen -

mäßbig war sie immer klein und schmolz noch

mehr zusammen , als im Laufe der Zeif zahlreiche

Familien wegzogen , um anderwärts Arbeit und
Brot zu finden . Purch den Zuzug von evangeli -
schen Flüchflingen ist die Gemeinde dann in

den letzten Jahren wieder etwas angewachsen .

Bei der Volkszählung von 1950 wohnten in Gü⸗

tenbach 95 und in Neukirch 31 Evangelische ( zu-
sammen 126) . Die Gemeinde , die vom Pfarramt

Furtwangen kirchlich bedienf wird , hafte von

Anfang an ein besonderes Gepräge . Sie besifzt

seit 1804 einen eigenen Gotfesdienstraum , in dem

14 - fäglich Gottesdienst gehalten wird . Das An -

wesen ist auf den Evangelischen Kirchenfonds

Gütenbach im Grundbuch eingetragen . Seit dem

Jahre 1920 sind die Glieder der Landeskirche



in Gütenbach und Neukirch zur Diasporage -
meinde Gütenbach zusammengeschlossen .

Da die Opfereinnahmen für die laufenden

Ausgaben , insbesondere für die Instandsetzung

des Geméindehauses nichf ausreichen , soll der

Gemeinde die Möglichkeit gegeben werden ,

Ortskirchensteuer zu erheben . Dies kann ge⸗

geschehen entweder durch Eingliederung von

Gütenbach und Neukirch ins Kirchspiel Furtwan⸗

gen oder durch Errichtung einer eigenen Kir -

chengemeinde Gütenbach , die dann Filialkir -

chengemeinde von Furtwangen wird . Wenn nun

in Uebereinstimmung mitf dem Kirchenvorstand

trotz der geringen Seelenzahl die Errichtung
einer eigenen Kirchengemeinde vorgeschlagen

wird , so sind dabei folgende Erwägungen maß -

gebend : Güfenbach ist von Furtwangen 8 km

enffernt . Die Verkehrsmöglichkeifen sind un -

günstig . Die Gemeindeglieder dieser beiden

Orte haben keine kirchlichen Beziehungen zu -
einander . Der einzige gemeinsame Gottesdienst

ist die Konfirmationsfeier . Als Diasporage -
meinde ist Güfenbach bisher schon selbständig ,
es haf einen eigenen Kirchenvorstand mit 4 Ael -
testen und besifzt — wie bereifs erwähnt

einen eigenen Gotfesdienstraum und einen Kir -
chenfonds . Alle diese Gründe legen es nahe , der
kleinen Gemeinde ihre Selbständigkeift zu be -
lassen und die Diasporagemeinde Gütenbach
zur Kirthengemeinde zu erheben .

Als 2. Filialkirchengemeinde von Furtwangen
soll die Evangelische Kirchengemeinde Vöhren -

bach errichtef werden , deren Kirchspiel die bür -

gerlichen Gemeinden

Vöhrenbach mif 220 Evangelischen ,
Hammereisenbach -

Bréegenbach 11333 11

Langenbach 28 1
Linach 7 6 35
Rohrbach „„ 2 1

zusammen 352 Evangelische

umfassen soll . Drei dieser Gemeinden Vöhren⸗

bach , Langenbach und Hammereisenbach ) sind

schon seif 1920 zur Diasporagemeinde Vöhren -

bach zusammengeschlossen .
In Vöhrenbach und Hammereisenbach - Bre -

genbach findet alle 14 Tage Gottesdienst statt .

Religionsuntferricht wird außer in diesen Orten

auch in Rohrbach erteilt . Die Gottesdienste in

Vöhrenbach werden bis jetzt im Bürgersaal des

Rathauses gehalfen . Da dieser Raum für die Be-

dürfnisse der Gemeinde nicht ausreichf , wurde

es notwendig , in Vöhrenbach eine Kirche Zzu er -
bauen . Die Arbeiten sind noch im Gange . Zur

Finanzierung des Kirchbaues muß aber der Ge -

meinde die Möglichkeif gegeben werden , Orts -

kirchensteuer zu erheben . Aus diesem Grunde

soll eine Evangelische Kirchengemeinde Vöh -

renbach errichfet werden , die dann Filialkirchen -

gemeinde von Furtwangen wird .

Lauf Erlaß des Kultministeriums Baden - Würt⸗

temberg vom 28 . 11. 1052 hatf die Landesregie -

rung am 11. 11. 1952 die sfaafliche Genehmigung
zur Errichtung der beiden Kirchengemeinden
Gütenbach und Vöhrenbach erteilt .
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